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Bekanntmachung der Gemeinde Seebad Loddin 
zum Beschluss Nr. GVLo-0224/19 vom 16.04.2019 

über den Entwurf und die Auslegung der 
2. ÄNDERUNG DER AUSSENBEREICHSSATZUNG  

gemäß § 35 Abs. 6 BauGB 
für die Siedlung am Teufelsberg im Ortsteil Stubbenfelde 

für das Grundstück 7 
 
Geltungsbereichsgrenzen: 
Gemarkung   Loddin 
Flur    3  
Flurstücke  Flurstücke 41/21 und 41/22 (vormals 41/11) und 49/18 und 49/19 

(vormals 49/13)  
Die Plangebietsfläche umfasst rd. 2.007 m². 
 

 

 
1.  
Die Gemeindevertretung des Seebades Loddin hat in der öffentlichen Sitzung am 
16.04.2019 den Entwurf der 2. Änderung der Außenbereichssatzung für die Siedlung am 
Teufelsberg im Ortsteil  Stubbenfelde für das Grundstück 7 mit Planzeichnung (Teil A), Text 
(Teil B) und Begründung  in der Fassung von 04-2019 gebilligt. 
 
Mit der Planänderung soll für das Grundstück 7 durch Anpassungen zum Maß der baulichen 
Nutzung und zu den Baugrenzen die Möglichkeit der Bebauung durch ein zusätzliches 
Hauptgebäude eröffnet werden. 



 2 

Der Planänderung trägt zu einer weiteren Verdichtung der vorhandenen Bebauungsstruktur 
am Teufelsberg bei. 
 
2. 
Der Entwurf der 2. Änderung der Außenbereichssatzung für die Siedlung am Teufelsberg  im 
Ortsteil  Stubbenfelde für das Grundstück 7 mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B)  und  
Begründung  in der Fassung von 04-2019 liegt gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit 
 

von Montag, den 06.05.2019 bis Freitag, den 14.06.2019 
(jeweils einschließlich) 

 
im Bauamt des Amtes Usedom Süd in 17406 Stadt Usedom, Markt 07, Zimmer 11, während 
folgender Zeiten: 
 
montags bis mittwochs   von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr und 
donnerstags     von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr und 
freitags    von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr   
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 
Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zu der Planung 
schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 2. 
Änderung der Außenbereichssatzung unberücksichtigt bleiben. 
Die der Planänderung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse 
und DIN-Vorschriften) können im Amt „Usedom Süd“ in 17406 Usedom, Markt 7 im Bauamt 
eingesehen werden. 
 
3.  
Vorhaben, die die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach sich 
ziehen, sind nicht geplant. Ein Umweltbericht gemäß § 2 ff. BauGB ist nicht erforderlich. 
Durch die Planänderung können keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 
Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (z. B. 
FFH- Gebiete) und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes begründet werden.   
 
4. 
Der Beschluss wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Die zur Auslegung bestimmten Entwurfsunterlagen stehen während des 
Auslegungszeitraumes gemäß § 4a Absatz 4 BauGB auch im Internet unter der Adresse 
www.amtusedom.de und dort unter dem Link „Bekanntmachungen“, Gemeinde Loddin, zur 
Information, Einsichtnahme und zum Abruf (Download) bereit. 
 
Diese Bekanntmachung ist ab dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung im  
Usedomer Amtsblatt auch im Internet unter der Adresse: www.amtusedom.de unter dem 
Link „Bekanntmachungen“, Gemeinde Loddin abrufbar. 
 
 
 
Zeplin 
Leiterin FD Bau 
 

http://www.amtusedom.de/
http://www.amtusedom.de/
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Bekanntmachungsvermerk: 
 
Bekannt gemacht durch Veröffentlichung auf der Homepage  
http://www.amtusedom-sued.de am 17.04.2019 
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1. Begründung der Planaufstellung der 2. Änderung der Außenbereichssatzung 

 

Die Außenbereichssatzung für die Siedlung am Teufelsberg im Ortsteil  

Stubbenfelde ist am 13.10.2011 in Kraft getreten. 

Die 1. Änderung der Außenbereichssatzung für die Siedlung am Teufelsberg im 

Ortsteil  Stubbenfelde für die Grundstücke 3, 7 bis 9 und 11  ist am 16.04.2014 in 

Kraft getreten. 

 

Die Eigentümer des  Grundstückes  7   haben mit Schreiben vom 22.10.2018 an die 

Gemeinde Seebad Loddin den Antrag auf Änderung der Außenbereichsatzung 

gestellt, um  im nordöstlichen Teil des Grundstückes (Flurstück 49/19- alt 49/13) eine 

zusätzliche  Bebauung mit einem Wohngebäude  oder einem Ferienhaus zu 

ermöglichen. 

 

Der Planänderung wird von der Gemeinde Seebad Loddin  zugestimmt, da die 

beantragte zusätzliche  Bebauung zu einer weiteren Verdichtung der 

vorhandenen Bebauungsstruktur  am Teufelsberg und zur Bindung der Bürger an 

die Gemeinde Seebad Loddin beiträgt. 

 

Um die städtebaulichen Zielsetzungen der Außenbereichssatzung (im Folgenden 

als Ursprungsatzung bezeichnet) auch mit der Planänderung umzusetzen, werden 

die Festsetzungen der Ursprungssatzung auch auf die 2. Änderung angewendet. 

Dies betrifft insbesondere das Mass der baulichen Nutzung sowie die 

gestalterischen und naturschutzrechtlichen Regelungen und die Vorgaben des 

Küsten- und Hochwasserschutzes. 

 

Die Gemeindevertretung des Seebades Loddin hat am 26.02.2019 die Aufstellung 

der  2. Änderung der Außenbereichssatzung für die Siedlung am Teufelsberg im 

Ortsteil  Stubbenfelde für das Grundstück 7 beschlossen. 

 

Alle  im Zusammenhang mit der Aufstellung der 2. Satzungsänderung 

entstehenden Kosten  sind durch die Eigentümer des  Grundstückes  7   zu tragen. 

 

2. Rechtsgrundlagen          

 

Die nachfolgenden Gesetzlichkeiten bilden die Grundlage zur Erstellung der 2. 

Änderung der Außenbereichssatzung: 

 

 Baugesetzbuch  (BauGB)  in  der  Fassung  vom  23.09.2004  (BGBl .  I, S. 2414), 

zuletzt geändert am 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

(Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I, S. 132), 

zuletzt geändert am 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

Planinhalts (Planzeichenverordnung  - PlanZV) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 

1991, S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 

(BGBl. I S. 1057) 
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 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-schutzgesetz 

BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 15. 09.2017 

(BGBl. I S. 3434)  

 Gesetz des Landes Mecklenburg – Vorpommern zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) 

vom 23.02.2010 (GS M-V GI Nr. 791-8), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 05.07.2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 08.09.2017 (BGBl. I S. 3370)  

 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt geändert 

durch Artikel 4 des Gesetzes vom 05.07.2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) 

 Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern - Landesplanungsgesetz (LPlG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 05.05.1998, zuletzt geändert durch Artikel 5 des 

Gesetzes vom 05.07.2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) 

 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg - Vorpommern 

(LEP- M-V) vom 09.06.2016 (GVOBl. M-V S. 322) 

 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP 2010) vom 

20.09.2010   

 

Auf der Planunterlage sind in der  Präambel sowie  im  Text (Teil B) unter Hinweise 

im Punkt 3 jeweils die angewendeten aktuellen Fassungen des Baugesetzbuches 

und der Baunutzungsverordnung angegeben. 

 
3. Erfüllung der Voraussetzungen für die Aufstellung der 2. Änderung der 

Außenbereichssatzung 
 
Voraussetzung für die Aufstellung der 2. Änderung der Außenbereichssatzung nach 
§ 35 Abs. 6 BauGB  ist, dass 
 
1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, 
 
2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung  oder nach Landesrecht unterliegen, nicht 
begründet wird und 

 
3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b 

genannten Schutzgüter bestehen.   
 
Diese Voraussetzungen werden aus folgenden Gründen durch die vorliegende 2. 
Änderung der Außenbereichssatzung erfüllt: 
 

 Die städtebauliche Entwicklung orientiert sich auf die Verdichtung und 
Verfestigung einer bereits vorhandenen Siedlungsstruktur.  
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 Das Planänderungsgebiet ist flächenmäßig gegenüber dem im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil Stubbenfelde untergeordnet und durch 
die bauliche Nutzung der angrenzenden Bereiche hinreichend geprägt.  

 

 Zur Absicherung der Planungsabsicht wurden planungsrechtliche und 

bauordnungsrechtliche Festsetzungen wie z. B.  maximal zulässige 

Geschossigkeit  und überbaubare Grundfläche aufgenommen. 

 

 Der Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft im Planänderungsgebiet 

wird durch Festsetzungen zur Vorlage der Bilanzierung im 

Bauantragsverfahren gesichert. 

 

 Vorhaben, die die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung  nach sich ziehen, sind nicht geplant. Ein Umweltbericht gemäß § 2 

ff. BauGB ist nicht erforderlich. 

 

 Durch die Planänderung können keine Anhaltspunkte für eine 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und  Schutzzwecke der Gebiete von 

gemeinschaftlicher Bedeutung (z. B. FFH- Gebiete) und der Europäischen 

Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes begründet 

werden.   

(Schutzgüter gemäß  § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB)  
 

4. Inhalt der  2. Änderung der Außenbereichssatzung    

    

Planzeichnung (Teil A) 

 

Angaben zu den verwendeten Katasterunterlagen 

Für die 2. Änderung der Außenbereichssatzung wurde ein  aktueller Auszug aus der 

Liegenschaftskarte verwendet. Dies wurde erforderlich, da gegenüber der 

Ursprungssatzung Änderungen in den Flurstücksbezeichnungen eingetreten sind. 

 

Der aktuelle Auszug aus der Liegenschaftskarte gibt den tatsächlichen 

Gebäudebestand nur teilweise wieder. 

Auf Flurstück 41/21 wurde ein Ferienhaus errichtet. Die Bestandsdarstellung erfolgt 

auf der Grundlage des zum Bauantrag erstellten Lageplanes nach BauVorlVO M-V. 

Zur Unterscheidung vom katasterlich vermessenen Bestand wurde das  

nachträglich eingetragene Ferienhaus entsprechend Erläuterung in der 

Zeichenerklärung grau unterlegt. 

 
Geltungsbereichsgrenzen 
Für  nachfolgende Grundstücke  der Siedlung am Teufelsberg im Ortsteil 
Stubbenfelde wird die 2. Änderung der Außenbereichssatzung gemäß § 35 Abs. 
6 BauGB  aufgestellt: 
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Gemarkung  Loddin 

Flur    3  

Flurstücke  Flurstücke 41/21 und 41/22 (vormals 41/11) und 49/18 und 

49/19 (vormals 49/13)  

Die Plangebietsfläche umfasst rd.   2.007 m². 

 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung der  Außenbereichssatzung ist in der 

Planzeichnung (Teil A)  mit dem Planzeichen 15.13 der PlanZV gekennzeichnet. 

 

Unter der Planzeichnung (Teil A) wurde nachrichtlich ein Auszug aus der  

Außenbereichssatzung für die Siedlung am Teufelsberg  im Ortsteil  Stubbenfelde 

i.d.F. der 1. Änderung  dargestellt. Der Geltungsbereich der 2. Änderung  ist grau 

unterlegt. 

 

Text (Teil B) 

Der Text (Teil B) der Ursprungssatzung i.d.F. der 1. Änderung wird vollständig für die 

2. Änderung der Außenbereichssatzung übernommen.  

(nachfolgend zitiert eingerückt und in Kursivschrift) 

 
I. Planrechtliche Festsetzungen 

 

1. Art der baulichen Nutzung 

 (§ 35 (6) BauGB) 

 

(1) 

Durch die Satzung wird bestimmt, dass Wohnzwecken dienenden Vorhaben 

nicht entgegengehalten werden kann, dass sie einer Darstellung im 

Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft widersprechen 

oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten 

lassen.   

(2) 

Als Hauptgebäude  sind ausschließlich Wohngebäude und Ferienhäuser 

zulässig. 

 

Die Gemeinde Seebad Loddin möchte den Bebauungszusammenhang am 

Teufelsberg, der rechtlich dem Außenbereich  zuzuordnen ist, in einem maximal 

möglichen Rahmen einer weiteren Bebauung zuführen. 

Im Bereich des Teufelsberges  befinden sich bebaute Bereiche, in denen Wohn- 

und Ferienhausbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist. 
 

Entsprechend der Entwicklungsabsicht werden als Hauptgebäude ausschließlich 

Wohngebäude und Ferienhäuser als Lückenschließungen zur inneren 

Bebauungsverdichtung zugelassen. 
 

Die Satzung wird nicht auf Vorhaben erstreckt, die kleinen Handwerks- und 

Gewerbebetrieben dienen, da für diese Nutzungen andere Flächen im 

Gemeindegebiet zur Verfügung stehen und Nachbarschaftskonflikte mit der 

vorherrschenden Wohn- und Ferienhausbebauung vermieden werden sollen. 
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Um sicherzustellen, dass die 2. Änderung der Außenbereichssatzung mit einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, wurden die Festsetzungen 

zur Geschossigkeit der Hauptgebäude entsprechend Ursprungssatzung 

beibehalten und die maximal zulässige überbaubare Grundfläche für das 

Grundstück 7 entsprechend der  konkreten zusätzlichen Bedarfes angepasst. 
 

2. Mass der baulichen Nutzung 

 (§§ 16 - 21 a BauNVO) 

 

2.1 Zulässige Grundfläche   

(§ 19 BauNVO) 

i. V. m. 

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes 

(§ 16 BauNVO) 

 

Um die Darstellung der Planungsabsichten transparent und rechtssicher zu 

gestalten, wurden im Zuge der Aufstellung der Ursprungssatzung  die zum 

Plangebiet gehörenden Grundstücke entsprechend der Nutzung und 

Eigentumsverhältnisse in die Grundstücke 1 bis 13 aufgeteilt. 

 

Zwischen den Grundstücken erfolgte eine Abgrenzung durch eine Perlenschnur, 

(Planzeichen 15.14. der PlanZV) da für jedes Grundstück entsprechend der 

Bestandsaufnahme und Planung differenziert die objektkonkrete Anpassung der 

Baugrenzen und die Festsetzung der künftig maximal zulässigen Grundfläche 

erfolgte.  

 

Der Text (Teil B) gibt hierzu unter 5.3 die Erläuterung: 

Die Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgte hinsichtlich der 

grundstückskonkreten Festsetzung der zulässigen Grundfläche und der  

überbaubaren Grundstücksfläche.   

 

Die zulässige Grundfläche wurde in die Planzeichnung (Teil A) für jedes Grundstück 

eintragen. Die Grundfläche gibt an, wieviel m² der Grundstücksfläche überbaut 

werden dürfen. 

Im Text (Teil B) werden hierzu unter 2.1 folgende weitere untersetzende Regelungen 

getroffen:  

(1) 

Für alle im Geltungsbereich der Satzung befindlichen Grundstücke sind die 

zulässigen Grundflächen (GR) als Höchstmaß bestimmt.    

(2) 

Die Grundfläche von Nebengebäuden, Nebenanlagen, Carports und 

Garagen ist auf die in der Planzeichnung festgesetzte maximal zulässige 

Grundfläche je Grundstück anzurechnen.    

(3) 

Nicht auf die maximal zulässige Grundfläche anzurechnen sind: 

- Zufahrten und Gehwege,    

- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 

Baugrundstück lediglich unterbaut wird. 
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Für das Grundstück 7 stellt sich die Gegenüberstellung von Bestand und Planung  

wie folgt dar: 

 

Grundstücksfläche 

Grundstück 7       rd. 2.007 m² 

 

Gebäudebestand zum Zeitpunkt  

der Erstellung der Außenbereichssatzung im Jahr 2011 rd.    250 m² 
 

zulässige Grundfläche gemäß Festsetzung  
in der Außenbereichssatzung im Jahr 2011           270 m² 
 

zulässige Grundfläche gemäß Festsetzung  
in der 1. Änderung der Außenbereichssatzung  
im Jahr 2014              470 m² 
 

zulässige Grundfläche gemäß Festsetzung  
in der 2. Änderung der Außenbereichssatzung  
im Jahr 2019             600 m² 
 

Im Rahmen der Außenbereichssatzung im Jahr 2011 wurde somit lediglich eine 
Bestandssicherung vorgenommen. 
 
Mit der 1. Änderung der Außenbereichssatzung wurde auf den Flurstücken 41/21 
und 49/18 eine gemeinsame zusätzliche Baugrenze ausgewiesen. Zwischenzeitlich 
wurde auf dem Flurstück 41/21 ein Ferienhaus errichtet. 

Die  zulässige Grundfläche  wurde um 200 m²  auf 470 m² erhöht.  Dabei wurde 

berücksichtigt, dass gemäß  Text (Teil B), Punkt 2.1(2)  Nebengebäude, 

Nebenanlagen, Carports und Garagen auf die zulässige Grundfläche 

anzurechnen sind.   
 

Mit der 2. Änderung der Außenbereichssatzung soll die im nordöstlichen Teil des  
Flurstückes 49/19  ausgewiesene Baugrenze erweitert werden.  

Bisher ist die Baugrenze mit den Abmaßen  von 6 m x 14 m auf den Bestand des 

Ferienhauses an der Grenze zu den Flurstücken   49/8 und 49/12 begrenzt. 

Das zweite nördlich der Baugrenze vorhandene Ferienhaus wurde lediglich als 

Bestand ausgewiesen. Aufgrund der veralteten Bausubstanz soll dieses Ferienhaus 

beseitigt und durch ein neues Hauptgebäude ersetzt werden. 

Die  Baugrenze wird unter Berücksichtigung der Abstandsflächen und der 

Böschungskante erweitert. 

Die  zulässige Grundfläche  wird um 130 m²  auf 600 m² erhöht.  Dabei wird 

berücksichtigt, dass gemäß  Text (Teil B), Punkt 2.1(2)  Nebengebäude, 

Nebenanlagen, Carports und Garagen auf die zulässige Grundfläche 

anzurechnen sind.   

Die Ermittlung der Grundflächenzahl ergibt 0,30 und liegt somit unterhalb der lt. 

Baunutzungsverordnung für Wohn- und Ferienhausgebiete festgesetzten 

Obergrenze von 0,4. 
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2.2 Geschossigkeit 

(§ 20 BauNVO) 

 i. V. m.  

II. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Festsetzungen zur Dachneigung 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wurde durch die textliche Festsetzungen zur 

zulässigen  Geschossigkeit (§ 20 BauNVO) wie folgt geregelt: 

 

(1) 

Für Wohngebäude sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig.  

(2) 

Für Ferienhäuser wird maximal ein Vollgeschoss zugelassen. 

 

Die getroffenen Festsetzungen garantieren, dass sich die geplante Bebauung in 

die vorhandene Siedlungsstruktur einfügt. 

  

Zusätzlich wurde gemäß Text (Teil B) unter II. (1) bestimmt:  

Für die Wohngebäude  und Ferienhäuser sind für die Hauptdachflächen  nur 

Neigungen zwischen 22° bis 49° zugelassen.  

Damit soll sichergestellt werden, dass die für das Gebiet typische Dachlandschaft 

fortgeführt wird.  

 

Durch die  mit der Erweiterung der Baugrenze im nordöstlichen Teil des  Flurstückes 

49/19 eröffneten Bebauungsmöglichkeiten ist keine Beeinträchtigung der 

städtebaulichen Situation zu befürchten, da sich die südlich angrenzende 

Bebauung auf etwa dem gleichen Höhenniveau und die nördlich angrenzende 

Bauung auf einem erhöhten Plateau  befinden. 

 

3. Überbaubare Grundstücksflächen 

 (§ 23 (3) BauNVO) 

 

In der Planzeichnung (Teil A) wurden für das Grundstück  7 Baugrenzen festgesetzt, 

die jeweils den Bereich eingrenzen, in dem das Grundstück  mit Hauptgebäuden 

bebaut werden darf. 

Diese Festsetzung soll sicherstellen, dass sich die vorgesehenen 

Lückenschließungen an der vorhandenen Bebauung orientieren, in das 

Landschaftsbild einfügen und der Eingriff in die Natur auf das notwendige 

Mindestmass reduziert wird. 

Bei Nichtübereinstimmung von Baugrenzen und Gebäudebestand erfolgte zur 

Gewährleistung der Rechtseindeutigkeit eine Vermaßung der Baugrenzen mit 

Bezug auf die Grundstücksgrenzen. 

 

Im Text (Teil  B) wurde unter Punkt I. 3. weiter klargestellt: 

(1) 

Die Wohngebäude und Ferienhäuser sind innerhalb der festgesetzten 

Baugrenzen zu errichten. 
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(2) 

Nebengebäude, Nebenanlagen, Carports und Garagen sind auch 

außerhalb der Baugrenzen zulässig, jedoch  nur  landseitig der 45 m 

Sicherheitsabstandslinie. 

 

Das Grundstück 7 liegt vollständig landseitig der 45 m Sicherheitsabstandslinie. 

Damit sind Nebengebäude, Nebenanlagen, Carports und Garagen auch 

außerhalb der Baugrenzen  zulässig.  

Eine differenzierte Kennzeichnung der Flächen für Nebenanlagen wurde nicht 

vorgenommen, da  dies zu einer nicht gewollten Reglementierung führen würde. 

Über die Einbeziehung in die Berechnung der maximal zulässigen Grundfläche ist 

ein ausreichender Festsetzungsbedarf getroffen. 

 

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

  (§ 9 (1) 6 BauGB) 

 

Je Ferienhaus wird maximal eine Ferienwohnung  zugelassen. 

 

Auf der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB  wurde eine Regelung getroffen, 

welche die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Ferienhäusern und damit die 

Beurteilung der  Beherbergungskapazitäten regelt. 

 

5. Sonstige Festsetzungen 

 

5.1 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

 

Das auf Flurstück 49/19 vorhandene Wohngebäude und das auf Flurstück 41/21 

vorhandene Ferienhaus liegen auf einem Geländeniveau von rd. 2 m über NHN. 

Die Erschließung  des südwestlichen Grundstücksteils ist über die  öffentliche Straße 

Teufelsberg (Flurstücke 41/12 und 41/13) gesichert. 

 

Der nordöstliche Teil des  Flurstückes 49/19 liegt auf einem Plateau  mit einer Höhe 

von rd. 7,3 m über NHN. 

 

Beide Grundstücksteile sind durch eine Treppe verbunden. 

 

Die Erschließung des nordöstlichen Teils des  Flurstückes 49/19 erfolgt  daher 

rückwärtig über das Flurstück 49/20 (vormals Flurstück 49/14) bis zum Anschluss an 

die öffentliche Straße Teufelsberg (Flurstück 49/6).  

Die rückwärtige Erschließung des Grundstückes 7 ist grundbuchlich in einer Breite 

von 4 m gesichert. 

In der  Planzeichnung (Teil A) der Ursprungssatzung erfolgte die Darstellung der 

rückwärtigen Erschließung als  Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 1 (G/F/L 1). 

 

Zur Untersetzung der zeichnerischen Festlegung wurde im Text (Teil B) folgendes 

festgesetzt: 
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5.1 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

 (§ 9 (1) 21 BauGB) 

 

G/F/L 1 -  G/F/L 3 

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 1 - 3  bezeichneten 

Grundstücksbereiche   werden als zugunsten der Träger der Ver- und 

Entsorgung und der Anlieger zu belastende Flächen festgesetzt. 

 

5.2 Von der Bebauung  freizuhaltende Flächen  

  (§ 9 (1) 10 BauGB)  

 

Auf den mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 1 - 3  zugunsten des Träger der 

Ver- und Entsorgung und der Anlieger zu belastenden Flächen dürfen keine 

baulichen Anlagen errichtet und keine Gehölze angepflanzt werden. 

 

6. Festsetzungen für zeitlich befristetes Baurecht  

und die bauliche Nutzung von Grundstücken für übereinanderliegende 

Geschosse und Ebenen sowie sonstiger Teile baulicher Anlagen  

in Verbindung mit dem Hochwasserschutz 

(§ 9 (3) BauGB i. V. m. § 9 (2) 2 BauGB) 

 

Der Geltungsbereich der  2. Änderung der Außenbereichssatzung liegt sowohl im 

150 m - Uferschutzstreifen zur Ostsee als auch im 50 m - Uferschutzstreifen zum 

Kölpinsee. 

 

Regelungen zur Beantragung von  Ausnahmen zu den  Bauverboten im 

Landschaftsschutzgebiet und in den Uferschutzstreifen wurden durch die untere 

Naturschutzbehörde und das Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 

Vorpommern vorgegeben. 

 

Grundsätzlich ist Neubebauung im Uferschutzstreifen unzulässig. 

Durch das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung M-V wurden mit 

Schreiben vom 30.06.2008 Regelungen getroffen, die ein befristetes oder bedingtes 

Baurecht nach § 9 Abs. 2 BauGB an ungeschützten Steilküsten ermöglichen sollen.  

Kernaussagen: 
„Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ist bei der Überbauung von vorhandenen baulichen 

Anlagen an ungeschützten Steilküsten bereits von einer Gefährdung des Bestandes auszugehen. 

Diese Gefährdung kann als städtebaulicher Misstand angesehen werden und damit eine 

städtebauliche Erforderlichkeit der Planung begründen. Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB sollen 

Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten.  

Die Bauleitplanung hat darüber hinaus auch zum präventiven Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen beizutragen (Vorsorgefunktion). Unter dem Aspekt des Vorsorgegrundsatzes 

dürfte ein städtebaulicher Ansatz für die Anwendung eines bedingten Baurechts gegeben sein. 

Eine Planung bietet in solch einem Fall die Möglichkeit, diese abstrakte Gefährdung „in den Griff“ zu 

bekommen.  
Mit der Aufnahme einer Gefährdungslinie im Bebauungsplan und der auflösenden Bedingung, dass 

die im Bebauungsplan festgesetzte Nutzung oder Anlage nur so lange zulässig ist, bis der 

Küstenrückgang die Gefährdungslinie erreicht hat, wird der Bauherr auf die bestehende Gefahr 

und das daraus resultierende zeitlich beschränkte Baurecht hingewiesen.“  
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Für den Bereich Stubbenfelde hat das Staatliche Amt für Landwirtschaft und 

Umwelt Vorpommern  am 01.10.2010 folgende Maßgaben erteilt: 
 „... anliegend eingescannte zeichnerische Darstellung mit der seitens der Fachabt. Küste nunmehr 

festgelegten Kliffkante und den Gefährdungs- und Sicherheitsabstandslinien. 

  

Grundsätzlich ist aus Sicht des Küstenschutzes seeseitig der Sicherheitsabstandslinie die 

Neuerrichtung bzw. die wesentliche Umgestaltung von baulichen Anlagen (einschließlich 

Nebenanlagen) unzulässig. 

 

In die Plandarstellung zur Außenbereichssatzung sind die Sicherheitsabstandslinie und die 

Gefährdungslinie einzutragen und der Sicherheitsabstand für die Festlegung von Baufeldern zu 

berücksichtigen.  

Im textlichen Teil und der Begründung sind die Begriffe und Meterzahlen der Sicherheitsabstandslinie 

und der Gefährdungslinie entsprechend zu berichtigen. Zum Beispiel muss es bei den textlichen 

Festsetzungen heißen: 

-3.(2) …nur landseitig der 45 m Sicherheitsabstandslinie 

-5.(1) und 5.(2)1.Satz: 45 m Sicherheitsabstandslinie 

-5.(2) 2.Satz und 5.(3): 20 m Gefährdungslinie 

-Ergänzende Hinweise zum zeitlich befristeten Baurecht (2) und (3): 20 m Gefährdungslinie 

Erläuterungen: 

Für den Steiluferbereich sind die ausgeglichene natürliche Kliffkante und die Gefährdungslinie 

gemäß „Erlass zur einheitlichen Anwendung des § 89 Absatz 3 des Wassergesetzes des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern“ vom 23.03.2010 (V V Meckl. Vorp. Gl. Nr.753-17) eingetragen. 

Im Entwurf der Außenbereichssatzung waren eine rote und eine blaue (nach Neuvermessung der 

Kliffkante, AG: Gemeinde Loddin) „60 m-Gefährdungslinie“ eingetragen und auch im Textteil und 

der Begründung so bezeichnet. Dem liegt offenbar ein Missverständnis des Erlasses vom 23.03.2010 

durch Gleichsetzung von Sicherheitsabstand mit der Gefährdungslinie zugrunde.  

 

Der Sicherheitsabstand (z.B. für Baufelder) wird vereinfacht wie folgt ermittelt: 

            S = KR + KRS + KH 

Als Kliffhöhe (KH) wird die durchschnittliche des Gebietes mit ca. 10 m angesetzt, der 

Küstenrückgang bei einem Extremereignis (KRS) beträgt 15 m. Die Begrenzung des langfristigen 

Küstenrückgang (KR), welcher natürlich 40 m /100 a beträgt, auf 20 m ergibt sich aus einer 

Langfriststrategie des Küstenschutzes zur Aufrechterhaltung der südöstlichen 

Anbindungsmöglichkeit von Küstenschutzanlagen (z.B. Düne) im Bereich Stubbenfelde. 

Im Bereich Steilufer Teufelsberg/Stubbenfelde ergibt sich nunmehr folgender Sicherheitsabstand: 

S = KR + KRS + KH = 20 m + 15 m + 10 m = 45 m 

Dabei ist allerdings von einer Ausgleichslinie der natürlichen Kliffkante auszugehen und nicht von 

der Kante der künstlichen Vorschüttung (Vermessung Gemeinde), da diese keine natürlichen 

Stabilitätsbedingungen hat.  

Bei Kkm U 24,250 geht die Sicherheitsabstandslinie zur Landseite über, da ab dort in Richtung 

Nordwest der Sicherheitsabstand der Flachküste (65 m) vorgehalten werden muss, um bei Vollzug 

des langfristigen Rückganges noch einen ausreichenden Dünenanschluss an das Steilufer zu 

gewährleisten. 

  

Die Gefährdungslinie liegt gemäß Pkt. 9 des Erlasses in einem Abstand, der der Summe aus dem 

Küstenrückgang bei einem Extremereignis (KRS) und der Kliffhöhe (KH) entspricht, seewärts der 

Sicherheitsabstandslinie. Die Gefährdungslinie liegt somit hier 20 m landwärts der ausgeglichenen 

Kliffkante (KR = 20 m) bzw. 25 m seewärts der Sicherheitsabstandslinie (KRS + KH = 15 m + 10 m).  

Wenn die Kliffkante durch den langfristigen Küstenrückgang die Gefährdungslinie überschreitet, 

entsteht eine akute Gefährdung der an der Sicherheitsabstandslinie stehenden Bebauung durch 

Hangausgleichsprozesse und eine jederzeit mögliche Extremsturmflut. Erreicht also der Kliffrückgang 

die Gefährdungslinie (nicht die Sicherheitsabstandlinie), muss die auflösende Bedingung der 

Zulassung in Kraft treten. 
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Eigentlich müsste bereits jetzt bei stringenter Auslegung des o.a. Erlasses im Bereich zwischen ausgeglichener 

Kliffkante und landseitig einem Abstand von 25 m zu dieser Kliffkante sämtliche Bebauung zurückgebaut 

werden, da wie bereits vorher erwähnt eine akute Gefährdung durch Hangausgleichsprozesse und 

Küstenrückgang bei extremen Sturmhochwasser gegeben ist. Analoges gilt für die landseitig hiervon stehende 

Bebauung, die bei zukünftigem Küstenrückgang einen Mindestabstand von 25 m zur dann entstehenden 

Kliffkante unterschreitet und dann entsprechend gefährdet wäre.“ 

 

Aus der nachrichtlichen Darstellung der Planzeichnung der Außenbereichssatzung 

i.d.F. der 1. Änderung (Plan unten)  sind der Verlauf der  

 

- Ausgleichslinie der natürlichen Kliffoberkante 2010, 

- 20 m Gefährdungslinie  

von der Ausgleichslinie der natürlichen Kliffoberkante 2010 und 

- 45 m Sicherheitsabstandslinie 

von der Ausgleichslinie der natürlichen Kliffoberkante 2010 

ersichtlich. 

 

Die Uferlinie  basiert auf der Kartengrundlage DGM Küste M-V 2010 und stellt somit 

einen Augenblickszustand dar. 

 

Entsprechend wurden folgende Festsetzungen im Text (Teil B) unter I. 6. 

ausgewiesen: 

(1) 

Gemäß Erlass zur einheitlichen Anwendung des § 89 Absatz 3 des 

Wassergesetzes des Landes Mecklenburg – Vorpommern von März 2010 (VI 

730/5264.1) ist die Bebauung am Teufelsberg der Kategorie III zuzuordnen. 

Entsprechend Berechnung nach Punkt 5 des Erlasses beträgt der 

Sicherheitsabstand  45 m von der Ausgleichslinie der natürlichen 

Kliffoberkante 2010. 

Seewärts dieser Sicherheitsabstandslinie ist eine Zustimmung zur 

Neubebauung bzw. Bebauungsverdichtung nicht möglich. Damit ist auch 

die Festsetzung von Baufeldern in diesem Bereich nicht zulässig. 

(2) 

Für die landwärts der 45 m Sicherheitsabstandslinie gelegenen 

Grundstücksflächen wird ein zeitlich befristetes Baurecht gemäß § 9 Abs. 2 

Nr. 2 BauGB festgesetzt. 

(3) 

Dieses zeitlich befristete Baurecht erlischt entschädigungslos, wenn sich die 

Kliffoberkante infolge Küstenrückgang den baulichen Anlagen soweit 

genähert hat, dass der Abstand zur seeseitigen Front der baulichen Anlagen 

der Summe aus Rückgangswert bei einer extremen Sturmflut zuzüglich 

Kliffhöhe entspricht. Diese Gefährdungslinie liegt 25 m seewärts des 

jeweiligen Standortes. 

Beim Unterschreiten dieses Abstandes ist die Nutzung der Anlagen 

einzustellen, die baulichen Anlagen sind umgehend ersatzlos zurückzubauen.  

Entstehende Kosten gehen zu Lasten der jeweiligen Bauherren. 

Als Folgenutzung werden die betroffenen Grundstücksflächen als Flächen für 

den Hochwasserschutz gemäß § 9 (1) 16 BauGB festgelegt. 
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Zur Klarstellung und zum besseren Verständnis der geltenden Regelungen heißt es 

im Text (Teil B), Hinweise unter Punkt 1: 

 

Ergänzende Hinweise zum zeitlich befristeten Baurecht nach § 9 (2) 2 BauGB  

 

(1) 

Baugenehmigungen  sind nur mit einer auflösenden Bedingung gemäß § 72 

Abs. 4 LBauO M-V (Befristung) zulässig. 

(2) 

Wenn sich die Kliffoberkante infolge Küstenrückgang den baulichen Anlagen 

soweit genähert hat, dass der Abstand zur seeseitigen Front der baulichen 

Anlagen der Summe aus Rückgangswert bei einer extremen Sturmflut 

zuzüglich Kliffhöhe entspricht, wird durch die untere Bauaufsichtsbehörde für 

alle baulichen Anlagen, auch die nicht der Baugenehmigungspflicht 

unterliegen bzw. für  bestehende Anlagen, die Nutzung untersagt. 

 

Im Rahmen der 2. Änderung der Außenbereichssatzung ist die Erweiterung der 

Baugrenzen  im nordöstlichen Teil des  Flurstückes 49/19 vorgesehen. Dieser 

befindet sich außerhalb des 50 m - Uferschutzstreifens zum Kölpinsee und landseitig 

der 45 m Sicherheitsabstandslinie.  

Damit ist zunächst die Ausweisung von Baugrenzen grundsätzlich 

genehmigungsfähig. 

Für die Bebauung des Grundstückes 7  bedeutet dies  aber konkret, dass lediglich 

zeitlich befristetes Baurecht gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB mit einer auflösenden 

Bedingung besteht. Die auflösende Bedingung ist im Text (Teil B) I. 6. (3) genau 

definiert. 

 

Im Rahmen des 2. Änderungsverfahrens wird das Staatliche Amt für Landwirtschaft 

und Umwelt Vorpommern erneut zur Stellungnahme aufgefordert. 

 

Hinweise       
 
Bodendenkmale sind im Planänderungsgebiet derzeit nicht bekannt. 

Da jedoch jeder Zeit Funde im Satzungsgebiet möglich sind, wurden im Text (Teil B) 

unter Hinweise im Punkt 2 folgende Anmerkungen aufgenommen: 
(1) 

Der Beginn der Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich  

der unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für 

Bodendenkmalpflege anzuzeigen. 

(2) 

Wenn während der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, 

Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste, Hölzer, Holzkonstruktionen,  

Bestattungen,  Skelettreste,  Münzen u. ä.) oder auffällige 

Bodenverfärbungen, insbesondere Brandstellen,  entdeckt werden, sind 

diese  gemäß § 11 Abs. 1 und 2 DSchG M-V vom 06.01.1998 (GVOBl. M-V Nr. 

1, 1998 S. 12 ff., zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 

2010 (GVOBI. M-V S. 383, 392) unverzüglich der unteren 

Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.  
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Anzeigepflicht besteht gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M- V für den Entdecker, 

den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die 

den Wert des Fundes erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 

Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand zu erhalten. 

Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 

(3) 

Gemäß § 2 Abs. 5 i.V.m. § 5 Abs. 2 DSchG M-V sind auch unter der 

Erdoberfläche, in Gewässern oder in Mooren verborgen liegende und 

deshalb noch nicht entdeckte archäologische Fundstätten und Bodenfunde 

geschützte Bodendenkmale. 

 

Naturschutzrechtliche Belange 

Da es sich bei der Überplanung um Grundstücke handelt, die gemäß § 35 Abs. 6 

BauGB im Rahmen der Außenbereichssatzung für eine Bebauung vorgesehen sind, 

ist der Eingriff  auszugleichen (§ 13 BNatSchG). 
Zur Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Belange im Hinblick auf den 
notwendigen Ausgleich der Eingriffe, den Gehölzschutz und die notwendige 
Ausnahmegenehmigungen zum Bauen im Küsten- und Gewässerschutzstreifen  
und  im Landschaftsschutzgebiet „Insel Usedom und Festlandgürtel“ wurden  
folgende textliche   Festsetzungen  in der Planung verankert:  
 

III. Naturschutzrechtliche Festsetzungen  
 

(1) 

Bei der Einordnung der Gebäude ist der vorhandene Gehölzbestand zu 

berücksichtigen.  

(2) 

Der Eingriff in den Gehölzbestand ist auf ein notwendiges Mindestmass zu 

beschränken. 

(3) 

Die Festsetzungen zum gesetzlichen Gehölzschutz nach § 18 NatSchAG M-V 

sind zu beachten. 

(4) 

Gemäß § 13 BNatSchG ist der Eingriff in die Landschaft  auszugleichen. 

(5) 

Die Bilanzierung des Eingriffs ist im jeweiligen Bauantragsverfahren 

vorzulegen.  

(6) 

Im jeweiligen Bauantragsverfahren hat der Bauherr einen Antrag auf 

Befreiung gemäß § 67 BNatSchG vom Bauverbot nach § 29 NatSchG M-V 

(Küsten- und Gewässerschutzstreifen) zu stellen. 

(7) 

Im jeweiligen Bauantragsverfahren hat der Bauherr einen Antrag auf 

Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot im Landschaftsschutzgebiet zu 

stellen. 
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Bilanzierung der Kapazitäten 

 

Dauerwohnungen: 

Bestand  zum Zeitpunkt  

der Erstellung der Außenbereichssatzung im Jahr 2011  11 WE 
 

prognostizierter Zuwachs auf Grundlage der  
Außenbereichssatzung im Jahr 2011  und der 
1. Änderung der Außenbereichssatzung  im Jahr 2014    7 WE 
          18 WE 
 

Ferienwohnungen: 

Bestand  zum Zeitpunkt  

der Erstellung der Außenbereichssatzung im Jahr 2011  20 FW* 
 

prognostizierter Zuwachs auf Grundlage der  
Außenbereichssatzung im Jahr 2011  und der 
1. Änderung der Außenbereichssatzung  im Jahr 2014    5 FW 
          25 FW 
 
* Aufgrund der Größe der Ferienhäuser wurde von jeweils einer Ferienwohnung je Ferienhaus 

ausgegangen. 

 
Mit der 2. Änderung der Außenbereichssatzung soll die Möglichkeit der Errichtung 
eines zusätzlichen Hauptgebäudes als Wohngebäude oder als Ferienhaus 
eröffnet werden. 
Die  Erhöhung  der Kapazitäten um eine Dauerwohnung oder um eine 
Ferienwohnung ist von untergeordneter Bedeutung im Verhältnis zu den 
Kapazitäten der Ursprungssatzung. 
 

Medienerschließung 

Die Grundstückseigentümer haben die im Zuge der Baumaßnahmen notwendigen 

Planungs- und Realisierungskosten zu tragen. Die Gemeinde Seebad Loddin hält 

sich von allen anfallenden Kosten frei. 

 

Hinsichtlich der Ver- und Entsorgung einschl. der Löschwasserbereitstellung  wurden 

die betroffenen Behörden und die örtliche Feuerwehr  im Zuge der Erstellung der 

Ursprungssatzung beteiligt. 

Die Erschließung ist gesichert.  

 

Zur Löschwasserversorgung teilte die Freiwillige Feuerwehr Loddin mit 

Stellungnahme vom 04.11.2013 mit: 

„Die Löschwasserversorgung für die o. g. Siedlung verfügt über 4 Löschwasser-

entnahmestellen, die für die Branderstbekämpfung ausreichend sind. 

Zur weiteren Brandbekämpfung kann der Kölpinsee mit einbezogen werden.“ 
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5. Terminplanung des Verfahrens 

 

Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung der  

Außenbereichssatzung       26.02.2019 

 

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss     II. Quartal 2019 

 

Öffentliche Auslage des Planentwurfs    II. Quartal 2019 

(Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB) 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  

öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und  

der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB   II. Quartal 2019 

   

Abwägung und Satzungsbeschluss      III. Quartal 2019 

 

Gemäß § 35 Abs. 6 Satz 5  BauGB sind die Vorschriften der Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3 sowie Satz 2 

BauGB entsprechend anzuwenden. (beschleunigtes Verfahren.) 

 

Die Satzung zur 2. Änderung der Außenbereichssatzung ist genehmigungsfrei und 

darf nach Satzungsbeschluss bekanntgemacht werden. 

 

6. Nachrichtliche Hinweise  

 

Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB, der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und 

der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB eingehenden Hinweise und 

Anregungen werden gemäß Abwägung der Gemeinde Seebad Loddin in den 

Planungsunterlagen fortgeschrieben. 

 

 

 

Seebad Loddin im April 2019 

 

Der Bürgermeister 
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